
Teilnahmebedingungen für Ferienfreizeiten des Kreissportbundes Bad Salzungen

  I. Wer kann teilnehmen?

  Die angebotenen Freizeiten richten sich an Kinder und Jugendliche des Wartburgkreises.

 II.  Alter der Teilnehmer/innen

       Die  Teilnehmer/innen  müssen bei  Antritt der  Fahrt  das  vorgeschriebene  Mindestalter von
8 Jahren haben bzw. dürfen das Höchstalter von 16 Jahren nicht überschreiten.

III.  Wie erfolgt die Anmeldung?

      Die Anmeldung der Teilnehmer ist schriftlich, mit Anmeldeformular, beim Kreissportbund  Bad 
       Salzungen  einzureichen.  Anmeldeformulare  können  beim  Kreisportbund  Bad  Salzungen  

abgeholt bzw. im Internet unter  www.kreissportbund-basa.de abgerufen/ausgedruckt werden. 
     Liegen   für  die  einzelnen  Freizeiten  mehr  Anmeldungen  vor,  als  Plätze  vorhanden  sind,  

entscheidet der Veranstalter.

IV. Teilnahmebestätigung

        Die  Teilnehmer/innen  erhalten  die  Zulassung  zu  den  einzelnen  Freizeiten  in  Form  einer  
Teilnahmebestätigung.   Absagen werden ebenfalls schriftlich erteilt.
Der Bestätigung können Sie die Höhe der zu entrichtenden Teilnahmegebühren, Angaben über 
Hin- und Rückreise sowie weitere Hinweise entnehmen.

V.     Teilnehmerbetrag

         Den Teilnehmerbetrag zahlen Sie umgehend nach Zugang der Teilnahmebestätigung  auf das 
Konto des Kreisportbundes ein, da ansonsten die Plätze verfallen und anderweitig vergeben  
werden.  

    Eine  Erstattung  für  nicht  ausgenutzte  Teilleistungen  ist  bei  vorzeitiger  Heimreise  aus  
persönlichen oder disziplinarischen Gründen grundsätzlich ausgeschlossen.

VI.   Für die Teilnahme an Ferienfreizeiten kann in begründeten Fällen einmal pro Kalenderjahr ein 
Erlass oder eine Ermäßigung gewährt werden.  Die entsprechenden Formulare dazu erhalten Sie 
ebenfalls in unserer  Geschäftsstelle.

VII.  Rücktritt, Ab- und Ummeldungen  

         Rücktritt,  Ab-  und  Ummeldungen  der  Freizeiten  müssen  schriftlich  erfolgen.  Wenn  der  
Teilnehmer  die Reise nicht antritt, sehen wir uns gezwungen, eine Entschädigung zu verlangen. 

          
Die Rücktrittskosten pro Teilnehmer betragen:

          - bis 45 Tage vor Reisebeginn          50 €
          - bis 30 Tage vor Reisebeginn          50 % des Reisepreises
          - bis 14 Tage vor Reisebeginn          75 % des Reisepreises
          - bis   2 Tage vor Reisebeginn          90 % des Reisepreises
          - bis zum Beginn oder bei Nichtantritt der Reise ist der volle Reisepreis zu zahlen.

Außerdem fallen grundsätzlich Stornokosten in Höhe von 15.00 € an.

         Wer Ersatzteilnehmer benennen kann, die in gleicher Weise die Anmeldebedingungen  erfüllen 
und  vom  Veranstalter  noch  rechtzeitig  informiert  werden  können,  erhält  den  evtl.  bereits  
gezahlten  Betrag erstattet. 



VIII. Vorzeitiges Verlassen der Feriengruppe

Muss  ein  Teilnehmer  aus  von  ihm  zu  vertretenden  Gründen  (z.  B.  Heimweh,  Krankheit, 
Ausschluss  durch  eigenes  Verhalten)  die  Feriengruppe  vorzeitig  verlassen,  so  haben  die 
Erziehungsberechtigten die Kosten für die gesonderte Rückreise sowie alle anderen Kosten, die 
daraus entstehen, zu tragen, sofern diese durch die Versicherung nicht abgedeckt werden.
Muss  eine  Betreuungsperson  den  Teilnehmer  begleiten,  so  sind  auch  für  diese  Person  die
Kosten  voll  zu  tragen.  Im  Falle  eines  vorzeitigen  Verlassens  werden  Beträge  für  nicht  in
Anspruch genommene Unterkunft und Verpflegung nicht erstattet.

IX. Besuch in der Ferienunterkunft

Aus Gründen eines geregelten und ungestörten Verlaufes der Ferienfreizeiten bitten wir von  
Besuchen  der  Ferienunterkünfte  abzusehen.  Bei  eventuell  auftretenden  Problemen  wie  
Heimweh, Krankheit u. ä. werden die Eltern durch den Kreissportbund informiert.

X. Transport

Die Hin- und Rückreise erfolgt ab Bad Salzungen und Eisenach mit dem Bus. Abfahrts- und 
Ankunftszeiten werden im Rahmen der Elternabende bekannt gegeben.

XI. Ärztliche Untersuchung

Für die Teilnahme an den Ferienfreizeiten ist eine ärztliche Untersuchung (ca. 1 Woche vor 
Fahrtantritt) zur  Feststellung  des  Gesundheitszustandes  notwendig.  Die  entsprechende 
Unbedenklichkeitsbescheinigung  des  Arztes  ist  den  Betreuern  zu  Beginn  der  Freizeit 
auszuhändigen. 
Sollten dennoch gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten, die uns nicht mitgeteilt wurden, 
erfolgt der Ausschluss des Teilnehmers. Abholung und Rückbringung erfolgen auf Kosten der 
Eltern, es gibt keinen Anspruch auf Rückerstattung.

XII. Rücktritt durch den Veranstalter

Die Stornierung einer ausgeschriebenen Freizeit durch den Veranstalter kann aufgrund vorher 
nicht  absehbarer  Umstände  erfolgen.  Der  eventuell  eingezahlte  Teilnehmerbetrag  wird 
gegebenenfalls unverzüglich erstattet.

XIII. Teilnehmer

          Die Teilnehmer haben den Weisungen der Betreuer unbedingt nachzukommen.
         

Für  die  mutwillige  oder  fahrlässige  Zerstörung  bzw. Beschädigung von  Eigentum  oder 
Verletzungen von Personen sind die Eltern in vollem Umfang zum Schadenersatz verpflichtet. 
Jeder Teilnehmer sollte deshalb über eine private Haftpflichtversicherung verfügen.

        Für Geld und Wertsachen wird keine Haftung übernommen. Ausnahme ist das Taschengeld, 
das von den Betreuern auf Wunsch verwahrt werden kann.

    Die  Erziehungsberechtigten  erkennen  durch  ihre  Unterschrift  auf  dem  Anmeldebogen  die 
vorliegenden  Bedingungen  an  und  weisen  ihr/en  Kind/Jugendlichen  auf  deren  Inhalt  und 
Einhaltung hin.

Weitere Auskünfte erteilt der Kreissportbund Bad Salzungen, Am Stadion 19, PSF 1225,
36422 Bad Salzungen, Tel. 03695/851388.
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